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Mei Weihnochtskrippal 
 
I hob a Krippal gaunz a kloa's 
va dem Krippal gibt's nur oa's, 
söwa geschnitzt sand de Figur'n 
ma siacht do nu de Messaspur'n 
im G'sichtal va dem Jesuskind 
de nur grob obg'schliff'n sind. 
 
Und trotzdem stroit es jedesmoi 
wauns do liegt im koit'n Stoi, 
voilla Hoffnung hot ma s'Gfüh 
ma g'spiart a wos des Kindal wü, 
Erlösung für de Wöd wü's bringa 
und nehmbei tuat a Engal singa. 
 
So leise ma kaun's fost net hear'n 
des Jubelliad "Lobet den Herrn!" 
Da Josef steht vaklärt daneb'n 
um dem Kindal Schutz zu geb'n. 

und de Maria kniat davor 
sie lost woi auf den Engels Chor. 
 
Aus'n Hintagrund schau'n zua 
a oida Es'l und a Kuah 
und owan Stoi do siacht ma daun 
an Stern den ma beleucht'n kaun, 
a Hirt mit Vicha nähert sich 
vom Stern aug'lockt do sichalich. 
 
Er hot do mit auf seina Roaß 
an Bucklkorb, a Schof a Goaß, 
d'Goaß hot se a Herndl g'nickt 
des g'hearat wieda neich aupickt. 
Des Krippal is mei gaunza Stoiz 
zaum gleimt aus an Ficht'nhoiz. 
 
Do eini kimmt a frisches Moos 
net vü, des Krippal is net groß, 
nur dass des Jesuskindal grod 
do drinnan sche woach lieg'n hot, 
a Spühwerk des wos sogoar geht 
hot's a und waun ma do da dreht, 
spüht's des stülle, heilige Nocht 
des Krippal hot mei Vota g'mocht. 

 
Mundartgedicht von Gottfried Preuler 

Mit diesen Gedanken wünschen wir, der Bürgermeister, der Gemeindevorstand, der Gemeinde-

rat und die Gemeindebediensteten schöne Weihnachtsfeiertage, sowie viel Erfolg und Gesund-

heit im kommenden Jahr. 

       Euer Bürgermeister 

 

 

 

 

       Raphael Hofinger 



 

Der Gemeinderat hat in seiner vergangenen Sitzung am 11.Dezember 2020 den Voranschlag 2021 beschlossen.  

Dieser Voranschlag ist nun bereits der zweite nach den neuen buchhalterischen Vorgaben des Bundes und des Lan-

des OÖ. Neben dem Finanzierungsvoranschlag, welcher der früheren Budgetierung sehr ähnlich ist, gibt es auch den 

neuen Ergebnisvoranschlag. Ähnlich der Bilanz bei Firmen enthält dieser Ergebnisvoranschlag unter anderem auch 

zusätzlich die Wertverluste des Gemeindevermögens (Afa-Abschreibung). 
 

Werte der Eröffnungsbilanz: 

Wie in fast allen unseren Lebensbereichen, wirkt sich auch für die Gemeinde im finanziellen Bereich die Corona-

Pandemie sehr stark aus. Im ablaufenden Finanzjahr 2020 kam es ab Mai zu einem Einbruch der Gemeindeertragsan-

teile. Diese sind, wie schon des Öfteren erwähnt, der Anteil der Gemeinden am „Steuerkuchen“ des Bundes. Gegen-

über den für 2020 im Voranschlag prognostizierten Einnahmen in Höhe von 1.474.300 € kam es ab Mai zu einem 

Gesamt-Jahres-Einbruch in Höhe von 151.900 € (minus 10,3%). Die Prognose für das kommende Finanzjahr 2021 

liegt sogar noch unter den Ertragsanteil-Einnahmen von 2020. Die veranschlagten Ertragsanteile für 2021 liegen bei 

1.261.400 €. Dies ist nochmals ein um 61.000 € oder 4,61% geringerer Wert als der 2020 erzielte. In der Regel erhö-

hen sich jährlich die Ertragsanteile, ausgehend von einer konstanten Einwohnerzahl. 

 

Zusätzlich zu den prognostizierten Einnahmenrückgängen sind leider auch Erhöhungen bei “Pflichtausgaben“ zu 

erwarten. 

Krankenanstaltenbeitrag +0,79% +3.100 € auf 396.100 € 

Geringe Erhöhung, größerer Anstieg ist ab dem Jahr 2022 zu erwarten 

Sozialhilfeverbandsumlage +14,70% +60.800 € auf 474.400 € 

Betriebskosten Wasserverband +7,36% +26.500 € auf 375.500 € 

bedingt durch Reparaturen im Bereich der Kläranlage sowie beim BA-04 

Kindergartenabgangsdeckung -34,72% -36.000 € auf 64.000 € 

Der Corona bedingte eingeschränkte Kindergartenbetrieb wirkte sich finanziell gesehen „positiv“ auf die Abgangs-

deckung durch die Gemeinde aus. 

 

Die Gemeindeabgaben und –Gebühren wurden teilweise erhöht und können der nachfolgend angefügten Hebesatz-

Aufstellung entnommen werden. Wasser- und Kanalgebühren werden um 2% erhöht. Die Müllgebühren bleiben 

gleich. Die Hundesteuer erhöht sich von 30 auf 40 €. 

Die Kosten für eine Essensportion in der Schülerausspeisung erhöhen sich ebenfalls um 2% auf 3,74 € für Schüler 

und Kinder sowie auf 5,10 € für Erwachsene. 

 

Die bereits baulich abgeschlossene Sanierung des Dr. Josef Ratzenböck Schulzentrums wurde finanziell durch die 

gemeindeeigene KG abgewickelt. Trotzdem wirkte und wirkt sich diese „Firma“ finanziell stark auf die Gemeinde 

aus. Die Gemeinde mietet das Gebäude von der eigenen „Firma“.  

Die jährliche Miete beläuft sich auf 122.500 €. Durch die Mietzahlungen, aber auch durch Zuschüsse des Landes 

OÖ, kann das letzte laufende Darlehen der Gemeinde KG bei der BAWAG für die Schulsanierung im Jahr 2021 ge-

tilgt werden. Ab diesem Zeitpunkt kann zumindest die Netto-Miete an die Gemeinde wieder rückgeführt 

(rückgezahlt) werden. Noch zu erwartende Zuschüsse des Landes OÖ. können in den nächsten Jahren der Gemeinde 

als „Gewinn“ ausbezahlt werden. Das Wort „Gewinn“ ist aber mit Vorsicht zu verwenden. Die Gemeinde Neukir-

chen hat alleine durch ihre Mietzahlungen (bisher bereits seit 10 Jahren) diesen „Gewinn“ bzw. die noch zu erwar-

tenden Zuschüsse des Landes OÖ. vorfinanziert. 
 

In Zahlen stellt sich der neue Finanzierungsvoranschlag folgendermaßen dar: 

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (früher Saldo des ordentlichen Haushalts = Saldo Gesamter Haushalt 

abzüglich Saldo der investiven Einzelvorhaben) beträgt bei Einzahlungen von 2.957.500 € und Auszahlungen von 

3.016.200 € einen Saldo von -58.700 €. 

Der Saldo des gesamten Haushalts beläuft sich auf einen Abgang von 168.400 €. Bei diesem Abgang sind zur laufen-

den Geschäftstätigkeit auch die investiven Projekte (Einzelvorhaben) hinzugerechnet. 

Budget für das kommende Jahr / Voranschlag 2021 



 

Kundmachung—Hebesätze 
Im Sinne des § 76 Abs. 4 und 5 der Oö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat 
der Marktgemeinde Neukirchen am Walde in seiner öffentlich abgehaltenen Sitzung am 11.12.2020 die nach ange-
führten Hebesätze für das Finanzjahr 2021  (deren Höhe) bei 

 
 

jeweils inklusive Mehrwertsteuer beschlossen hat. 
Die gesetzlich festgelegte Kommunalsteuer beträgt 3 % (BGBl. 819/1993 idgF.) 

der Grundsteuer A (land- u. forstw.) mit 500 v.H. des Steuermessbetrages 
der Grundsteuer B (Grundstücke) mit 500 v.H. des Steuermessbetrages 

der Lustbarkeitsabgabe     lt. best. Verordnung vom 05.02.2016 

der Hundeabgabe mit € 40,00 je Hund 
  € 20,00 für Wachhunde 
    1 (ein) Jagdhund/Jagdgesellschaft Neuk. frei 

der Kanalbenützungsgebühr inkl. MwSt mit 
der Kanalpauschale WC/Waschmaschine 

€ 
€ 

4,49 
13,47 

/m³ Wasser plus Grundgebühr 
Inkl. MwSt. (exkl. € 12,24) 

der Kanalgrundgebühr inkl. MWSt mit € 151,45 bis 200 m² 
  € 202,42 von 201 m² bis 400 m² 
  € 252,58 ab 401 m² 
Kanalmindestanschlussgebühr (beinhaltet 150 m²) € 3.811,50 inkl. MWSt (exkl. € 3.465,00) 
Kanalanschlussgebühr pro m² bebauter Fläche € 25,41 inkl. MWSt (exkl. € 23,10) 

Zählermiete für Wasser und/oder Kanal mit € 6,60 pro Jahr 
der Wasserbenützungsgebühr mit € 1,47 /m³ Wasser inkl. MWSt (exkl. € 1,33) 
Wasserleitungsmindestanschlussgebühr € 2.284,70 inkl. MWSt (exkl. € 2.077,00) 
Wasserleitungsanschlussgeb. pro m² bebauter Fläche 

Wasserleitungsanschlussgeb. pro m² für Lagerhallen,… 
Wasserleitungsanschlussgeb. pro m² f. unbebaute 
Grundstücke welche einen Wasseranschluss erforderlich 
machen 

€ 
€ 
€ 

15,24 
6,13 
0,50 

inkl. MWSt (exkl. € 13,85) 
inkl. MWSt (exkl. € 5,57) 
inkl. MWSt (exkl. € 0,45) 
  

der Müllabfuhrgebühr mit € 7,35 für 90 l Tonne 
  € 9,05 für 110 l Tonne 
  € 67,20 für 800 l Container 
  € 89,25 für 1.100 l Container 
  € 7,35 für 60 l Müllsack 
      lt. bestehender Verordnung 
Biomüllabfuhr € 26,30 pro Jahr je 120 l Tonne 
Biomüllabfuhr € 52,60 pro Jahr je 240 l Tonne 
Biosäckeverkauf (Mindestabnahme 10 Säcke) 120 Liter 0,85€ / 240 Liter 1,20€ / 8 Liter 0,35€ (je Sack) 

Diese investiven Projekte sind: 

 Zubau Krabbelstube beim Pfarrcaritas-Kindergarten 

 Güterweg Vorau – Sanierung 2.Teil 

 Siedlungs- und Gemeindestraßen 

 Wasserversorgungsanlage 

 Gebäudesanierungen der Wasserversorgung 

 Gebäudesanierung Union-Vereinsheim 

 Heimatbuch 

 Kreuzbergkapelle – Sanierung 
 

Der neue Ergebnishaushalt stellt sich in Zahlen folgendermaßen dar: 

Als Nettoergebnis scheint hier ein negativer Saldo von -282.700 € bei Erträge von 3.376.300 € und Aufwendungen 

von 3.659.000€ auf. Inkludiert man die Entnahme von sowie die Zuführung an Rücklagen kommt es zu einem Netto-

ergebnis von -386.000 €. 

Beim Ergebnishaushalt wird nur der Geldfluß der operativen Gebarung (alter ordentlicher Haushalt) herangezogen. 

Die Afa-Abschreibungen sowie die Auflösung der Investitionszuschüsse, die Dotierung und Auflösung von Rück-

stellungen werden miteinbezogen. Nicht laufende Kapitaltransferzahlungen des Landes werden abgezogen (nicht 

laufende sind z.B. einmalige Zuschüsse zu Projekten wie die Schulsanierung, laufende Zahlungen sind z.B. Ertrags-

anteile). 

Dadurch ergibt sich der Unterschied zwischen dem Finanzierungs- und Ergebnishaushalt: 

Finanzierungshaushalt: Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit - 58.700 € 

Ergebnishaushalt: Nettoergebnis - 386.000 € 



 

Essen auf Rädern — freiwillige Helfer und Helferinnen gesucht 

Essen auf Rädern wird derzeit von 12 Mitbürgern/innen angenommen und von unse-

ren freiwilligen Helfern und Helferinnen zugestellt.  
 

Unsere 10 freiwilligen Zusteller/innen brauchen jedoch DRINGEND Unterstützung, 

da es auch hier krankheits- oder urlaubsbedingt immer wieder zu Ausfällen kommt. 
 

Wenn Sie dazu bereit sind, ca. 2-3 Tage (täglich ca. 1,5 Std.) im Monat das Essen 

zu den Mitbürgern zu bringen, dann melden Sie sich bitte am Gemeindeamt Neukir-

chen am Walde.  Somit könnten die Einsatztage der jetzigen Freiwilligen reduziert 

werden. 

Trinkwasseruntersuchung durch Wasserlaborbus des Landes OÖ 

Heuer fand in unserer Gemeinde die Aktion „Für Ihr 

Trinkwasser unterwegs“ mit dem Wasserlaborbus des 

Landes OÖ statt.  

Der Trinkwasserbus soll auch im nächsten Jahr wieder in 

unsere Gemeinde kommen. Um einen Termin beim Land 

OÖ vereinbaren zu können, bitten wir Interessierte, sich 

bis 20. Jänner 2021 beim Gemeindeamt anzumelden. Die Untersuchungen finden nur 

statt, wenn mindestens 8 Anmeldungen erfolgen.  

Jahreswechsel 2020/2021 

Der Jahreswechsel ist immer wieder für eine größere Anzahl von Personen durch die unsachgemäße Verwendung 

von Feuerwerkskörpern mit bösen Überraschungen (Verletzungen, Sachschäden, Bränden etc.) verbunden. Wir wei-

sen darauf hin, dass die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen der Katergorie F2 (z.B. Schweizerkracher) 

innerhalb oder in unmittelbarer Nähe größerer Menschenansammlungen, sowie im Ortsgebiet ohne entsprechende 

Bewilligung bzw. Ausnahmeverordnung des Bürgermeisters verboten ist und unter Strafe steht. 

Wie in den letzten Gemeindenachrichten mitgeteilt, informieren wir sie nachfolgend über die nächsten Termine mit 

unserem Bausachverständigen: 
 

Diese sind: 

Donnerstag, 14.01.2021 (Abgabe der  Unter lagen spätestens 07.01.2021) 

Dienstag, 23.02.2021 (Abgabe der  Unter lagen spätestens 16.02.2021) 

Dienstag, 30.03.2021 (Abgabe der  Unter lagen spätestens 23.03.2021) 

Termine mit unserem Bausachverständigen des BBA Wels 

Dieser Gemeindezeitung wird der neue Müllkalender für das Jahr 2021 beigelegt. Ebenso finden Sie diesen auf unse-

rer Homepage. 

Müllkalender 

Friedenslicht 

Der Fußball-Nachwuchs der Union Neukirchen am Walde wird 

Ihnen auch heuer wieder, am 24. Dezember vormittags, das Frie-

denslicht ins Haus bringen. 

Unsere jüngsten Gemein-

debürger, geboren seit Au-

gust 2020:  

 

Wolfschluckner Johannes, 

Sohn von Wolfschluckner 

Alexandra und Perndorfer 

Simon, Zierreit 3; 

 

Ratzenböck Marlene,  

Tochter von Ratzenböck 

Martina und Martin, Sonn-

wendweg 6; 

 

Gahleitner Stefanie, Toch-

ter von Gahleitner Melanie 

u. Tobias, Hofingstraße 2; 

 

Holzinger Lukas, Sohn von 

Pfleger Karin und Holzin-

ger Manuel, Aigen 3; 

 

Geburten 



 

Geflügelpest — Bürgerinformation:  
Die Geflügelpest hat Europa wieder erreicht und tritt seit Ende Oktober in vielen Staaten auf, zuletzt bei Wildenten 

in Bayern. Diese Krankheit ist für Geflügel hoch ansteckend und kommt sowohl beim Hausgeflügel als auch bei 

zahlreichen wildlebenden Vogelarten vor.  

Durch infiziertes Wildgeflügel kann eine Übertragung in Hausgeflügelbestände stattfinden.  

Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft birgt diese Virusvariante keine Gefahr für die Gesundheit der Menschen.  

Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat daher ein Risikogebiet festge-

legt, in welchem bestimmte Schutzmaßnahmen einzuhalten sind.  

 

Pflichten der Tierhalterinnen und Tierhalter in Gebieten mit erhöhten Geflügelpest-Risiko  

 Die Tränkung darf nicht mit Oberflächenwasser erfolgen, zu dem Wildvögel Zugang haben.  

 Grundsätzlich ist Geflügel im Stall zu halten oder  in geschlossenen Haltungsvor r ichtungen, die zumin-

dest oben abgedeckt sind, um einen Eintrag von Geflügelpest bestmöglich zu verhindern (z.B. Volieren mit 

Dach oder sog. „Wintergärten“ – zum Stall anschließende, durch Netz oder Gitter abgesicherte offene Fronten 

unter einem Dach).  

 Ausnahmen gelten - unter der Voraussetzung, dass eine getrennte Haltung von Enten und Gänsen zu anderem 

Geflügel erfolgt - für Ausläufe, wenn das sich darin befindende Geflügel durch Netze, Dächer oder horizontal 

angebrachte Gewebe vor dem Kontakt mit Wildvögeln geschützt wird oder zumindest Fütterung und Tränkung 

im Stallinnenbereich erfolgen. Derartige Ausläufe sind gegen Oberflächengewässer, an denen sich wild leben-

de Wasservögel aufhalten können, ausbruchsicher abzuzäunen.  

 Im Risikogebiet sind außerdem der Abfall der Futter- und Wasseraufnahme (von mehr als 20%), der Abfall 

der Eierproduktion (um mehr als 5%) oder eine erhöhte Sterblichkeitsrate (höher als 3% in einer Woche) zu 

melden.  

 

Jeder Verdacht auf das Vor liegen einer  Infektion mit dem Erreger  der  Geflügelpest ist bei der  Veter inärabtei-

lung der zuständigen Bezirkshauptmannschaft anzuzeigen.  

Im Sinne des passiven Wildvogel-Geflügelpest-Screenings sind tot aufgefundene Wasser- und Greifvögel immer  

der Veterinärabteilung der zuständigen Bezirkshauptmann-

schaft zu melden.  

Es wird ersucht die genaue Lage bzw. die Koordinaten des 

Fundortes bekannt zu geben  

21 neue Helme für Feuerwehr Neukirchen 

Aus gegebenen Anlass überreichte Bgm. Raphael Hofinger Kommandant HBI Chris-

tian Kneißl und Kommandant-Stv. OBI Leonhard Pöcherstorfer 21 neue Feuerwehr-

Sicherheitshelme! Da die Sicherheit unserer Feuerwehrmitglieder an erster Stelle 

steht, wurden die alten Helme zu einem großen Teil ausgetauscht.  

Diese sind zum Teil schon über 20 Jahre alt und entsprechen nicht mehr den heute 

gültigen Normen und Sicherheitsstandards. 

Die SPÖ Neukirchen-Eschenau organisier t am Freitag, 08. Jänner  2021, ab 13.00 Uhr  die Ab-

holung der Christbäume im Markt, Hasledt-Siedlung und Hofing und deren fachgerechten Entsor-

gung. Jeder Christbaum der vorm Haus liegt wird mitgenommen. 

Christbaumabholung 



 

Erste Hilfe für die Seele- Krisenhilfe OÖ: täglich rund um die Uhr für Sie da! 
 

Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor neue Herausforderun-

gen. Außergewöhnliche Ereignisse rufen bei vielen Menschen 

starke, vorübergehende psychische und körperliche Reaktionen 

hervor- eine normale Reaktion unter diesen besonders belasten-

den Umständen. Da kann es hilfreich sein, mit jemandem zu 

reden.  

 

 

Am Telefon der Krisenhilfe OÖ sitzen ExpertInnen, die gerne für Sie da sind, Ihnen zuhören und Sie unterstützen, 

zum Beispiel wenn … 

… Sie zur Testung geladen wurden oder auf das Ergebnis warten und das bei Ihnen große Sorge bis hin zu Angst  

und Panik auslöst 

… Sie sich Sorgen machen, weil Sie selbst oder jemand in Ihrer Familie an COVID erkrankt ist. 

… Sie in Quarantäne sind, das Haus nicht verlassen dürfen und Ihnen die Decke auf den Kopf fällt. 

… Sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. 

… Sie sich einsam fühlen. 

… Sie traurig sind, weil ein/e nahe/r Angehörige/r oder FreundIn an COVID 19 verstorben ist. 

… Sie verzweifelt sind, weil Sie Ihre/n Angehörige/n nicht besuchen können. 

… Sie sich Sorgen um Ihren Arbeitsplatz machen. 

… Sie sich überfordert fühlen. 

… es Sie belastet, weil zu Hause so viel gestritten wird. 

 

Wir sind auch bei allen anderen akuten Krisensituationen, suizidalen Gedanken und nach traumatischen Ereignissen 

für Sie da – telefonisch, persönlich vor Ort oder online bei der Onlinekrisenberatung  

(https://beratung-krisenhilfeooe.at)., Mehr Infos unter www.krisenhilfeooe.at 

PFARRCARITAS KINDERGARTEN und KRABBELSTUBE 

NEUKIRCHEN AM WALDE  
 

ANMELDUNG Kindergartenjahr 2021/22  

für KINDERGARTEN und KRABBELSTUBE  
 

Die Anmeldung beginnt online mit der Sendung der Daten eures Kindes an folgende  

E-Mailadresse: KG408227@pfarrcaritas-kita.at (Name, Adresse, Geburtsdatum,  

Sozialversicherungsnummer des Kindes; Name und Telefonnummer des Erziehungs-

berechtigten).  

 

Anschließend bekommt ihr von unserer Einrichtung einen Link, wo ihr bitte alle Daten genau eingeben sollt. Wurde 

diese Online Anmeldung zurückgesendet, werde ich euch zu einem persönlichen Aufnahmegespräch in den Kinder-

garten einladen.  

An diesem Tag nimmt sich das Kindergartenteam Zeit für euch.  

Zeitraster:  

 Sendung der 1. Daten bis 10. Jänner 2021 

 Rücksendung des Anmeldelinks bis 31. Jänner 2021 

 persönliches Aufnahmegespräch voraussichtlich KW 7 (Semesterferien)  

 

Liebe Grüße  

Gerda Schrank 
 

Pühretstraße 14, 4724 Neukirchen am Walde, http://www.pfarre-neukirchen.at, Telefon: 07278/3256 



 

ES GEHT WEITER! Aktuelles aus der LEADER-Region Mostlandl Hausruck 
„BürgerInnen gestalten ihre Heimat". Die LEADER-

Region Mostlandl Hausruck mit ihren 32 Gemeinden hat 

in den letzten Jahren viele Regionalentwicklungsprojek-

te unterstützt und dadurch einen wichtigen Beitrag zur 

Steigerung der Lebensqualität in der Region und zur 

Stärkung gesunder Dorfstrukturen geleistet. 

 

Mit 31. Dezember 2020 läuft offiziell die Förderperiode 

LE14-20 aus. Die verfügbaren Mittel von EUR 2,7 Mio 

sind in über 60 Projekten gebunden und haben eine 

enorme Wertschöpfung in der Region ausgelöst. Viele Orte der Lebensqualität sind entstanden, die der Bevölkerung 

in den Gemeinden heute zur Verfügung stehen. Das ist gut und schön, noch besser ist, dass der 5% LEADER Anteil 

am Gesamtbudget Ländlicher Entwicklung europaweit unumstritten ist und auch zukünftig bleibt. D.h. zumindest in 

den nächsten beiden Jahren kann jede bestehende LEADER-Region bereits neue Mittel aus der neuen Periode 21-27 

beantragen. Projekte können also fortlaufend entwickelt, eingereicht und Dank LEADER-Förderung umgesetzt wer-

den. Ein fließender Übergang über 2020 hinaus ist gewährleistet. Schon heute laden wir Sie zum Nachdenken über 

mögliche neue LEADER- Projekte ein. 

 

Kleinprojekte als unkomplizierte Alternative 

Kleinprojekte machen LEADER lebendig und stiften unbürokratisch maximalen Nutzen in der Region. Sie kennen 

die Pollhamer Aussichtsplatzerl, den öffentlichen Bücherschrank in Hofkirchen, den Fitnesspark der Naturfreunde in 

Grieskirchen, den Schaukasten der bienenfreundlichen Gemeinde Weibern, den Peuerbacher Food Coop, die Bildta-

feln am Hochwimm in Pichl bei Wels oder den neu gestalteten Panoramaplatz in Kallham? Ja, dann kennen Sie zu-

mindest ein LEADER-Kleinprojekt. Sie alle machen uns als Region ein Stück stärker, selbstbewusster und unabhän-

giger und haben eines gemeinsam: großes Engagement der Menschen dahinter und geringe Kosten von max. EUR 

5.700,00. 

 

Mehr Informationen über die Projekte und die Fördermöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage  

www.mostlandl-hausruck.at. Für Gespräche steht die Geschäftsstelle der LEADER-Region Mostlandl Hausruck sehr 

gerne zur Verfügung! 

Die nächste Sitzung des Projektauswahlgremiums findet am 8. März 2021 statt. 

 

Wussten Sie schon? 

Gemeinsam mit 31 weiteren Gemeinden in der Region arbeiten wir an der Energiewende und am Klimaschutz. Im 

Rahmen der Klima- und Energie-Modellregion (KEM) Mostlandl Hausruck ist KEM-Managerin Petra Humer An-

sprechpartnerin für die Menschen in unserer Gemeinde, für Betriebe und Initiativen, die ihren Alltag und ihr Umfeld 

klimafreundlicher gestalten wollen. Zudem gibt es die Möglichkeit Förderprojekte einzureichen, z.B. für Photovolta-

ik-Anlagen, Stromspeicher, Holzheizungen, Solaranlagen. Tel. +43 (0)676 4034077, humer@mostlandl-hausruck.at 

 

 
LEADER-Büro  
Roßmarkt 25, 4710 Grieskirchen  
E-Mail: leader@mostlandl-hausruck.at  
Telefon: +43 (0)699 173 300 09  
 
Von links: Geschäftsführerin Gerlinde Grubauer-Steininger, 
Obmann Martin Dammayr, Projektmanagerin Sophia Freymül-
ler, Assistentin Kerstin Weinberger 
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